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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1972 Ausgegeben am 27. Juli 1972 84. Stück

2 7 6 . Bundesgesetz: Änderung des Hochschul-Organisationsgesetzes
2 7 7 . Bundesgesetz: Änderung des Gehaltsüberleitungsgesetzes
2 7 8 . Bundesgesetz: 25. Gehaltsgesetz-Novelle
2 7 9 . Bundesgesetz: Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzei

276 . Bundesgesetz vom 5. Juli 1972,
mit dem das Hochschul-Organisationsgesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Hochschul-Organisationsgesetz, BGBl.
Nr. 154/1955, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 92/1959, 188/1962, 195/1965 und 180/
1966 wird wie folgt geändert:

1. Die lit. a des Abs. 1 des § 9 erhält die
Fassung:

„a) Personen mit der Lehrbefugnis für ein
wissenschaftliches Fach (venia docendi) an
der betreffenden Hochschule: die Ordent-
lichen und die Außerordentlichen Hochschul-
professoren im Sinne des § 10, die Außer-
ordentlichen Hochschulprofessoren im Sinne
des § 10 a, die Emeritierten Hochschulpro-
fessoren (§ 11), die Honorarprofessoren
(§ 12) und die Hochschuldozenten (§ 13);"

2. Nach dem § 9 wird der folgende § 9 a ein-
gefügt:

„§ 9 a. Alle Dienstposten für Angehörige des
Lehrkörpers, für sonstiges wissenschaftliches Per-
sonal sowie für alle übrigen Dienstposten, für
welche die Absolvierung eines Hochschulstudiums
erforderlich ist, sind in geeigneter Weise öffent-
lich auszuschreiben."

3. Nach dem § 10 wird der folgende § 10 a
eingefügt:

„Außerordentliche Hochschulprofessoren

§ 10 a. (1) Die Zahl der Dienstposten für
Außerordentliche Hochschulprofessoren wird im
Dienstpostenplan des Bundes festgesetzt.

(2) Für das Dienstverhältnis und die Besoldung
der Außerordentlichen Hochschulprofessoren gel-
ten die bezüglichen Vorschriften des Dienst-

und Besoldungsrechtes. Das besondere Anstel-
lungserfordernis enthält § 32 Abs. 3 des Gehalts-
überleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der
Fassung der Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle
1972, BGBl. Nr. 277.

(3) Der Außerordentliche Hochschulprofessor
wird nach eigener Bewerbung bei der zuständigen
akademischen Behörde auf Antrag dieser Behörde
ernannt. Die akademische Behörde hat zu be-
schließen, ob sie einen Antrag auf Ernennung
stellt oder der Bewerbung keine Folge gibt. Die-
ser Beschluß ist dem Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung vorzulegen.

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat den Aufgabenbereich des Außer-
ordentlichen Hochschulprofessors, insbesondere
die Lehrverpflichtung nach dem durch die Stu-
dienvorschriften gegebenen Bedarf, die For-
schungsaufgaben und die Funktion in der Ver-
waltung einer Lehr- und Forschungseinrichtung
auf Antrag der zuständigen akademischen Be-
hörde erstmals anläßlich der Ernennung fest-
zusetzen. Nach Bedarf hat er den Aufgaben-
bereich auf Antrag der zuständigen akademischen
Behörde und nach Anhören des Vorstandes der
Lehr- und Forschungseinrichtung und des Außer-
ordentlichen Hochschulprofessors zu ändern.

(5) Der Außerordentliche Hochschulprofessor
ist als Leiter einer Abteilung, einer Station,
eines Laboratoriums oder eines Arbeitsbereiches
innerhalb des von der Lehr- und Forschungs-
einrichtung vertretenen Faches einzusetzen. Das
dieser Abteilung (dieser Station, diesem Labora-
torium, diesem Arbeitsbereich) zugewiesene
wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Per-
sonal ist an seine Weisungen gebunden. Der
Außerordentliche Hochschulprofessor ist in seiner
Eigenschaft als Leiter einer Abteilung (einer
Station, eines Laboratoriums, eines Arbeitsbe-
reiches) an die Weisungen des Vorstandes der
Lehr- und Forschungseinrichtung, der er zuge-
teilt ist, gebunden.
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(6) Ohne Übernahme einer Funktion nach
Abs. 5 ist der Außerordentliche Hochschul-
professor überwiegend in der wissenschaftlichen
Lehre einzusetzen, falls die Zahl der ordent-
lichen Hörer eines bestimmten Faches oder die
Vielfalt der in den Studienvorschriften enthalte-
nen Lehrveranstaltungen einen solchen Einsatz
erfordert. In allen Fragen der von ihm besorg-
ten Aufgaben in der Verwaltung der Lehr- und
Forschungseinrichtung, der er zugeteilt ist, ist
er an die Weisungen des Vorstandes gebunden.

(7) Dem Außerordentlichen Hochschulprofessor
können zusätzlich auch andere, selbständig durch-
zuführende Aufgaben im Lehr- und Forschungs-
betrieb und in der Verwaltung von Lehr- und
Forschungseinrichtungen übertragen werden. Er
kann zur fallweisen oder ständigen Vertretung
des Vorstandes herangezogen werden, falls weder
ein Ordentlicher noch ein Außerordentlicher
Hochschulprofessor im Sinne des § 10 als Ver-
treter dieses Faches zur Verfügung steht.

(8) Die im Rahmen der Lehrverpflichtung ab-
zuhaltenden Lehrveranstaltungen (§ 16 des All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl.
Nr. 177/1966) bestimmt die zuständige akade-
mische Behörde nach dem durch die Studienvor-
schriften gegebenen Bedarf.

(9). Die zuständige akademische Behörde ent-
scheidet nach Anhören des Vorstandes der Lehr-
und Forschungseinrichtung und des Außerordent-
lichen Hochschulprofessors, in welchem Umfang
der Lehr- und Forschungseinrichtung zugeteilte
Bedienstete sowie Räume und Einrichtungen der
Abteilung (der Station, dem Laboratorium, dem
Arbeitsbereich) zuzuweisen sind.

(10) Der erste Satz des Abs. 3 der §§ 58 und
59 ist auf Außerordentliche Hochschulprofessoren
im Sinne der Abs. 1 bis 9 nicht anzuwenden.

(11) Die vorangegangenen Bestimmungen be-
rühren nicht den durch die Habilitation erworbe-
nen Umfang der Lehrbefugnis und das Recht
ihrer Ausübung."

4. Der Abs. 2 des § 19 erhält die Fassung:

„(2) Dieses wissenschaftliche Personal unter-
steht unmittelbar dem Leiter der Abteilung (der
Station, des Laboratoriums, des Arbeitsberei-
ches), falls es ihm zugewiesen ist, sonst dem Vor-
stand der Lehr- und Forschungseinrichtung, der
es zugeteilt ist. Weitere Vorgesetzte sind im
ersten Fall der Vorstand, in beiden Fällen der
Dekan, der Rektor und der Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung."

5. Die lit. a des Abs. 1 des § 24 erhält die
Fassung:

„a) die Ordentlichen und die Außerordentlichen
Universitätsprofessoren im Sinne des § 10

sowie die Außerordentlichen Universitäts-
professoren im Sinne des § 10 a,"

6. Die lit. b des Abs. 2 des § 26 erhält die
Fassung:

„b) die Erstattung von Vorschlägen für die Be-
setzung freier Dienstposten für Ordent-
liche und Außerordentliche Universitäts-
professoren nach § 10 Abs. 3 und für
Außerordentliche Universitätsprofessoren
nach § 10 a Abs. 3;"

7. Dem Abs. 2 des § 26 wird die folgende
lit. y angefügt:

„y) die Bestimmung der von den Außerordent-
lichen Universitätsprofessoren nach § 10 a
Abs. 8 im Rahmen ihrer Lehrverpflichtung
abzuhaltenden Lehrveranstaltungen sowie
die Zuweisung der Bediensteten einer Lehr-
und Forschungseinrichtung sowie von Räu-
men und Einrichtungen an eine bestimmte
Abteilung (eine Station, ein Laboratorium,
einen Arbeitsbereich) nach § 10 a Abs. 9."

8. Die lit. a des Abs. 1 des § 36 erhält folgende
Fassung:

„a) die Ordentlichen und die Außerordent-
lichen Hochschulprofessoren im Sinne des
§ 10 sowie die Außerordentlichen Hoch-
schulprofessoren im Sinne des § 10 a,"

9. Dem Abs. 1 des § 38 wird die folgende
lit. n angefügt:

„n) die Bestimmung der von den Außerordent-
lichen Hochschulprofessoren nach § 10 a
Abs. 8 im Rahmen ihrer Lehrverpflichtung
abzuhaltenden Lehrveranstaltungen sowie
die Zuweisung von Bediensteten einer
Lehr- und Forschungseinrichtung sowie
von Räumen und Einrichtungen an eine
bestimmte Abteilung (ein Laboratorium,
einen Arbeitsbereich) nach § 10 a Abs. 9."

10. Die lit. c des Abs. 2 des § 44 erhält die
Fassung:

„c) die Erstattung von Vorschlägen für die
Besetzung freier Dienstposten für Ordent-
liche und Außerordentliche Hochschul-
professoren nach § 10 Abs. 3 sowie für
Außerordentliche Hochschulprofessoren
nach§ 10 a Abs. 3;"

11. Die lit. b des Abs. 2 des § 52 erhält die
Fassung:

„b) die Erstattung von Vorschlägen für die
Besetzung freier Dienstposten für Ordent-
liche und Außerordentliche Hochschul-
professoren nach § 10 Abs. 3 sowie für
Außerordentliche Hochschulprofessoren
nach§ 10 a Abs. 3;"
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12. Dem Abs. 2 des § 52 wird die folgende
lit. z angefügt:

„z) die Bestimmung der von den Außeror-
dentlichen Hochschulprofessoren nach
§ 10 a Abs. 8 im Rahmen ihrer Lehrver-
pflichtung abzuhaltenden Lehrveranstal-
tungen sowie die Zuweisung von Bedien-
steten einer Lehr- und Forschungseinrich-
tung sowie von Räumen und Einrichtun-
gen an eine bestimmte Abteilung (eine
Station, ein Laboratorium, einen Arbeits-
bereich) nach § 10 a Abs. 9."

Artikel II

(1) Die Bestimmungen des Konkordates,
BGBl. II Nr. 2/1934, über das Studium der
Katholischen Theologie und die Einrichtung der
katholisch-theologischen Fakultäten bleiben unbe-
rührt.

(2) Der Abs. 4 des § 15 des Bundesgesetzes
vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 182, über äußere
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche gilt
auch für die Ernennung der Außerordentlichen
Universitätsprofessoren im Sinne des § 10 a.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut.

Jonas
Kreisky Firnberg

2 7 7 . Bundesgesetz vom 5. Juli 1972, mit
dem das Gehaltsüberleitungsgesetz geändert

wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1947, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 296/1968 und 243/1970 wird wie folgt ge-
ändert:

1. Im § 21 Abs. 1 sind die lit. c und d als
lit. d und e zu bezeichnen, als lit. c ist einzu-
fügen:

„c) bei Hochschullehrern nach der im § 32
Abs. 1 angeführten Gliederung,".

2. Die Überschrift des § 32 entfällt. § 32 erhält
folgende Fassung:

„§ 32. (1) Die Hochschullehrer gliedern sich in
1. ordentliche Hochschulprofessoren an wissen-

schaftlichen Hochschulen (§ 10 des Hoch-
schul-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 154/
1955),

2. ordentliche Hochschulprofessoren an der
Akademie der bildenden Künste und an

Kunsthochschulen (§ 4 des Akademie-Organi-
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 237/1955 und § 9
Abs. 1 Z. 1 des Kunsthochschul-Organisa-
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1970),

3. außerordentliche Hochschulprofessoren an
wissenschaftlichen Hochschulen (§ 10 des
Hochschul-Organisationsgesetzes),

4. außerordentliche Hochschulprofessoren an
der Akademie der bildenden Künste (§ 4 des
Akademie-Organisationsgesetzes) und an
Kunsthochschulen (§ 9 Abs. 1 Z. 1 des Kunst-
hochschul-Organisationsgesetzes),

5. außerordentliche Hochschulprofessoren ge-
mäß § 10 a des Hochschul-Organisations-
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 276/1972 und

6. Hochschulassistenten (Hochschulassistenten-
gesetz 1962, BGBl. Nr. 216).

(2) Dienstposten für außerordentliche Hoch-
schulprofessoren im Sinne des Abs. 1 Z. 5 sind
nur für die im § 10 a Abs. 4 bis 6 des Hochschul-
Organisationsgesetzes angeführten Aufgaben vor-
zusehen.

(3) Die besonderen Voraussetzungen für eine
Ernennung zum außerordentlichen Hochschul-
professor im Sinne des Abs. 1 Z. 5 sind:

1. die Lehrbefugnis als Hochschuldozent und
2. eine Tätigkeit, die den Ernennungswerber

zur Ausübung einer Funktion im Sinne des
§ 10 a Abs. 4 bis 7 des Hochschul-Organisa-
tionsgesetzes geeignet erscheinen läßt, durch
mindestens drei Jahre.

(4) Auf die außerordentlichen Hochschulprofes-
soren gemäß Abs. 1 Z. 5 finden die Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes vom 18. November 1955,
BGBl. Nr. 236, womit Bestimmungen über die
Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren
und über deren Emeritierung getroffen werden,
keine Anwendung."

Artikel II
Soweit sich die dienstrechtlichen Vorschriften,

die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes gelten, auf außerordentliche Hoch-
schulprofessoren beziehen, sind darunter die im
§ 32 Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes in der
Fassung des Art. I dieses Bundesgesetzes unter Z. 3
und 4 angeführten außerordentlichen Hochschul-
professoren zu verstehen.

Artikel III
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesmini-
sters betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Jonas
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter
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278. Bundesgesetz vom 5. Juli 1972,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert

wird (25. Gehaltsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 214/
1972 wird wie folgt geändert:

1. An die Stelle des § 48 Abs. 3 bis 5 treten
folgende Bestimmungen:

„(3) Einem außerordentlichen Hochschulpro-
fessor im Sinne des § 32 Abs. 1 Z. 3 und 4 des
Gehaltsüberleitungsgesetzes gebührt bei seiner
Ernennung die Gehaltsstufe und der Vor-
rückungstermin, die sich ergeben würden, wenn
er die Zeit, in der er als Hochschuldozent an
einer österreichischen Hochschule tatsächlich vor-
getragen hat, bis zum Ausmaß von zehn Jahren
als außerordentlicher Hochschulprofessor zurück-
gelegt hätte.

(4) Wird ein Hochschulassistent zum außer-
ordentlichen Hochschulprofessor im Sinne des
§ 32 Abs. 1 Z. 5 des Gehaltsüberleitungsgesetzes
ernannt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe und
der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden,
wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner
bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, in dem
acht Jahre übersteigenden Ausmaß als außer-
ordentlicher Hochschulprofessor zurückgelegt
hätte.

(5) Bei einer Ernennung zum außerordent-
lichen Hochschulprofessor im Sinne des § 32
Abs. 1 Z. 5 des Gehaltsüberleitungsgesetzes ge-
bührt dem außerordentlichen Hochschulprofessor,
der vorher nicht Hochschulassistent war, die
Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die
sich ergeben würden, wenn er zum Hochschul-
assistenten ernannt und zum außerordentlichen
Hochschulprofessor überstellt worden wäre.

(6) Wird ein außerordentlicher Hochschulpro-
fessor zum ordentlichen Hochschulprofessor er-
nannt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe und der
Vorrückungstermin, die sich ergeben würden,
wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner
bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, in dem
zwölf Jahre übersteigenden Ausmaß als ordent-
licher Hochschulprofessor zurückgelegt hätte. Die
in der höchsten Gehaltsstufe der außerordent-
lichen Hochschulprofessoren verbrachte. Zeit ist
bis zum Ausmaß von vier Jahren anzurechnen.
Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinnge-
mäß anzuwenden.

(7) Die Bestimmungen des § 12 sind auf Hoch-
schulprofessoren nicht anzuwenden; sie sind je-
doch bei Hochschulprofessoren, die aus einem
anderen Dienstverhältnis als Bundesbeamter zum
Hochschulprofessor überstellt wurden, hinsicht-

lich der Festsetzung der besoldungsrechtlichen
Stellung im früheren Dienstverhältnis anzuwen-
den."

2. Dem § 49 wird angefügt:

„Die Zeit einer nach dieser Bestimmung einge-
tretenen Hemmung der Vorrückung ist mit Wir-
kung von dem Tag anzurechnen, an dem der
Hochschulassistent die Lehrbefugnis erwirbt."

3. § 51 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ordentlichen Hochschulprofessoren im
Sinne des § 32 Abs. 1 Z. 1 des Gehaltsüberlei-
tungsgesetzes und außerordentlichen Hochschul-
professoren, im Sinne des § 32 Abs. 1 Z. 3 und 5
des Gehaltsüberleitungsgesetzes sowie Hochschul-
assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen, die
zu verantwortlicher Mitarbeit bei Lehrveran-
staltungen herangezogen werden (§ 5 Abs: 2 des
Hochschulassistentengesetzes, BGBl. Nr. 216/
1962), gebührt für jedes Semester, in dem sie
Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine
Kollegiengeldabgeltung nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen."

4. Der erste Satz des § 51 Abs. 2 erhält fol-
gende Fassung:

„Die Kollegiengeldabgeltung für die im Abs. 1
angeführten Hochschulprofessoren besteht aus
einem Grundbetrag und Zuschlägen."

5. § 51 Abs. 10 entfällt.

6. § 52 erhält folgende Fassung:

„ B e s o l d u n g s r e c h t l i c h e B e g ü n s t i -
g u n g e n f ü r H o c h s c h u l p r o f e s s o -
r e n im S i n n e d e s § 32 Abs . 1 Z. 1
b i s 4 d e s G e h a l t s ü b e r l e i t u n g s -

g e s e t z e s

§ 52. (1) Soweit es zur Gewinnung eines
Wissenschaftlers oder Künstlers aus dem In- oder
Ausland notwendig ist, kann der Bundespräsident
bei der Ernennung zum Hochschulprofessor im
Sinne des § 32 Abs, 1 Z. 1 bis 4 des Gehalts-
überleitungsgesetzes folgende besoldungsrecht-
liche Begünstigungen gewähren:

1. einen höheren als den nach den Bestimmun-
gen des § 48 gebührenden Gehalt;

2. eine höhere als die nach § 51 gebührende
Kollegiengeldabgeltung;

3. den Ersatz der Reise- und Frachtkosten, die
durch die Wohnsitzverlegung aus Anlaß der
Ernennung entstehen, und einen Haushalts-
zuschuß bis zur Höhe der Trennungsgebühr
für die Zeit, in der der Hochschulprofessor
gezwungen ist, einen doppelten Haushalt zu
führen.
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(2) Die Begünstigungen nach Abs. 1 Z. 1 und 2
kann der Bundespräsident auch gewähren, um
die Berufung eines Hochschulprofessors im Sinne
des § 32 Abs. 1 Z. 1 bis 4 in das Ausland abzu-
wehren.

(3) Eine Begünstigung nach Abs. 1 darf nur
gewährt werden, wenn der Wissenschaftler oder
Künstler sich vor seiner Ernennung zum Hoch-
schulprofessor schriftlich verpflichtet, innerhalb
von drei Jahren nach seinem Dienstantritt seinen
Dienstposten nicht aufzugeben.

(4) Tritt ein Hochschulprofessor, dem eine
Begünstigung nach Abs. 1 gewährt worden ist,
innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist aus
dem Bundesdienst aus, so sind die Leistungen
aus einer nach Abs. 1 Z. 3 gewährten Begünsti-
gung dem Bund zu ersetzen."

Artikel II

Bei der Ernennung eines habilitierten Hoch-
schulassistenten, der im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes eine Lehrveranstal-
tung auf Grund eines Lehrauftrages gemäß § 18
des Hochschul-Organisationsgesetzes abgehalten
hat, zum ao. Hochschulprofessor gemäß § 32
Abs. 1 Z. 5 des Gehaltsüberleitungsgesetzes kann
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
und dem Bundesminister für Finanzen bestim-
men, daß der ao. Hochschulprofessor um eine
Gehaltsstufe höher eingestuft wird, als sich dies
aus § 48 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 in der
Fassung des Art. I ergibt, wenn dies zur Ver-
meidung von Bezugsabfällen notwendig ist. Bei
Ermittlung eines allfälligen Bezugsabfalles ist
beim Hochschulassistenten das Gehalt, eine Mehr-
leistungsvergütung im Ausmaß von Vorrückungs-
beträgen, die Remuneration für Lehraufträge bis
zum Höchstausmaß der Remuneration für einen
zweistündigen Lehrauftrag und die im letzten
Studienjahr vor der Ernennung bezogene Kolle-
giengeldabgeltung und beim Hochschulprofessor
das Gehalt und die für ihn in Betracht kommende
Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesmini-
sters betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Jonas
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter

2 7 9 . Bundesgesetz vom 9. Juli 1972,
mit dem das Land- und forstwirtschaftliche

Landeslehrer-Dienstgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Land- und forstwirtschaftliche Landes-

lehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/1966, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 487/
1971 wird wie folgt geändert:

§ 51 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Der aus Anlaß der Anrechnung von Vor-

dienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses
zu entrichtende besondere Pensionsbeitrag oder
zu leistende Überweisungsbetrag fließt, soweit
im Abs. 2 nicht anders bestimmt ist, dem Bund
insolange zu, als dieser den Pensionsaufwand der
im § 1 genannten Personen trägt. Das gleiche
gilt hinsichtlich des Pensionsbeitrages im Sinne
des § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 und des Pen-
sionsbeitrages im Sinne des § 3 des Nebengebüh-
renzulagengesetzes."

Artikel II
Dieses Bundesgesetz tritt mit Wirkung vom

1. Jänner 1972 in Kraft.

Artikel III
Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet

sich nach den Bestimmungen des § 66 des Land-
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-
gesetzes.

Jonas
Kreisky Weihs Androsch
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